
 
 

 

 
 
 
 
Paul-Wunderlich-Haus 
Jugendamt 
Am Markt 1 
16225 Eberswalde 

 

Landkreis 
Barnim 

HANDREICHUNG FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER WAHL 2025 ZU ELTERN-

VERTRETUNGEN FÜR DEN KREISKITAELTERNBEIRAT DES LANDKREISES 

BARNIM  

Das neue Kita-Jahr beginnt im August 2025 und die Wahlperiode des in 2023 gewähl-
ten Kreiskitaelternbeirates endet. Nun können die Kita-Elternversammlungen gemäß 
§ 6 Absatz 2 aus ihrer Mitte wieder je ein Mitglied und eine Stellvertretung in den 
Kreiskitaelternbeirat des Landkreises Barnim (KEB Barnim) für die neue zwei-
jährige Wahlperiode wählen. Dies bietet außerdem die Möglichkeit, sich im Landes-
elternbeirat einzubringen. Ziel ist die stärkere und verbindlichere Beteiligung der El-
tern. 

Wir, der Vorstand des Kreiskitaelternbeirates Barnim und das Sachgebiet Kita/Jufö 
des Jugendamtes des Landkreises Barnim, möchten Sie gerne aufrufen, diese Mög-
lichkeit der Elternbeteiligung auf Kreis- und auch auf Landesebene wahrzunehmen.   

Die Stärkung der Elternrechte ist eine wesentliche Aufgabe in der Wahrneh-
mung der gemeinsamen Bildungspartnerschaft zwischen Kita und Elternschaft. 

Der KEB Barnim wird die Interessen von Eltern und ihren Kindern bündeln und formu-
lieren, um sie an geeigneter Stelle vertreten zu können. So wird der KEB Barnim vom 
örtlichen Träger der Jugendhilfe in allen wesentlichen Fragen der Kindertagesbetreu-
ung anzuhören sein, zum Beispiel im Jugendhilfeausschuss. 

Verfahren 

Alle Eltern und Erziehungsberechtigten der Kinder einer Kindertagesstätte bilden die 
Elternversammlung. Diese Elternversammlung wählt zu Beginn des neuen Kitajahres 
2025/26 ein Mitglied und eine Stellvertretung für den KEB des Landkreises Barnim. 
 
Es können auch Elternversammlungen auf Gruppenebene wählen. Die gewählten 
Elternvertretungen wählen dann aus ihrer Mitte ein Mitglied und eine Stellvertretung 
für den KEB Barnim. Die Elternversammlungen auf Gruppenebene können also nicht 
direkt ihre Vertretungen in den Kitaelternbeirat des Kreises wählen.  

Allen Eltern muss die Gelegenheit gegeben werden eine Vertretung für den El-

ternbeirat auf Kreisebene zu wählen. 

Wahltermin: 28. August 2025 bis 29. September 2025 

____________________________________________________________________ 

Die Elternvertretungen werden aus der Mitte der Elternversammlung gewählt. Alle 
anwesenden Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte der Kinder haben eine 
Stimme für die Wahl der Elternvertretung und eine Stimme für die Stellvertretung. 
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Die Wahl erfolgt nach den Vorgaben einer direkten, allgemeinen, gleichen, freien 
und geheimen Wahl. 

• Die Wahlankündigung und die Liste der Kandidierenden müssen allen Eltern 
und Erziehungsberechtigten 7 Wochentage öffentlich zugänglich gemacht 
werden, z.B. durch Aushang in der Kita 

• Die Wahl: 
o erfolgt geheim. Das Muster eines Stimmzettels befindet sich in der An-

lage (Muster 1). 
o in zwei getrennten, aufeinander folgenden Wahlgängen (Mitglied und 

Stellvertretung) 

• Statt der Gesamtelternvertretung kann auch an zwei Tagen die Wahl der 
Mitglieder und Stellvertretungen über eine Wahlurne erfolgen. Dafür benöti-
gen Sie Kinderlisten, aus denen die Anzahl der Stimmen für die Eltern und Er-
ziehungsberechtigten hervorgeht. Für jedes Kind wird ein Stimmzettel für die 
Wahl zum Mitglied im Kreiskitaelternbeirat an die Eltern ausgegeben. Die Auf-
teilung nach Mitglied und Stellvertretung ergibt sich aus der Zahl der abgege-
benen Stimmen. Diese Ausgabe der Stimmzettel wird in der Liste gekenn-
zeichnet. 

• Das Ergebnis der Wahl muss allen Eltern und Erziehungsberechtigten öffent-
lich in der Kita bekannt gegeben werden, z.B. durch Aushang. 

 
 
Meldung bis zum 2. Oktober 2025 an das Sachgebiet Kindertagesbetreuung des 
Landkreises Barnim:  
 
Nach erfolgter Wahl wird durch die Kitaleitung das Ergebnis dem Sachgebiet 
Kita/Jufö mitgeteilt (Muster 2-3) gern digital an kindertagesbetreuung@kvbarnim.de.  

Die gewählten Elternvertretungen werden ab dem 3. Oktober 2025 durch das Sach-
gebiet Kita/Jufö des Landkreises Barnim zur konstituierenden Sitzung eingeladen. In 
dieser Sitzung erfolgen die Wahlen des Vorstandes und der Vertretungen des Kita-
elternbeirates Barnim für den Landeskitaelternkitabeirat des Landes Brandenburg.  

Die konstituierende Sitzung des KEB Barnim findet am 16. Oktober 2025 um  
18 Uhr im Verwaltungsgebäude der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH, Os-
tender Höhen 70 in 16225 Eberswalde statt. 
 

Die Wahl zum Landeskitaelternbeirat findet am 29. November 2025 in Potsdam 
statt. 

Ich wünsche allen Kitaleitungen, Eltern und Erziehungsberechtigten erfolgreiche 

Wahlen! Für Rückfragen und Unterstützungsanfragen stehen wir Ihnen gerne unter 

kindertagesbetreuung@kvbarnim.de  zur Verfügung.  

 
                                                                                 

Alexander Kleinau     Peggy Schulze-Matz  
Amtsleiter                                             Für den Vorstand des KEB Barnim 
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Anlagen: 
- Muster 1 Stimmzettel  
- Muster 2 Protokoll Ergebnis und Muster 3 Einverständniserklärung 
- Muster 4 Aushang Bewerbungen 
- Muster 5 Aushang Wahlergebnis 
- Ankündigung Wahl 

 
 
 
 


